
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dietmar Friedhoff, Ulrich Oehme, 
Markus Frohnmaier und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/24846 –

Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit der Republik Uganda –
Versorgungslage der Bevölkerung in den Sektoren Wasser, Nahrung und Energie

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

1. Hat die Bundesregierung aus ihrer Entwicklungszusammenarbeit Kennt-
nisse über die Trinkwasservorräte sowie den Versorgungsgrad der Bevöl-
kerung mit Trinkwasser in der Republik Uganda zum gegenwärtigen Zeit-
punkt, und wenn ja, welche?

2. Wie werden sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berück-
sichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und 
der damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wan-
dels), die Trinkwasservorräte sowie der Versorgungsgrad der Bevölkerung 
mit Trinkwasser in der Republik Uganda bis zu den Jahren 2030, 2040, 
2050 bei gleichbleibender demographischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 1 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.
Uganda verfügt über reichhaltige Wasserressourcen, die für die Trinkwasser-
nutzung genutzt werden können. Die Verfügbarkeit von Trinkwasservorräten ist 
jedoch regional stark unterschiedlich. Insbesondere der Norden (inkl. der Re-
gion Karamoja im Nordosten) besteht aus semi-ariden Gebieten.
Der Versorgungsgrad der Bevölkerung Ugandas mit sauberem Trinkwasser hat 
sich trotz der demografischen Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten 
kontinuierlich verbessert, von rund 30 Prozent der Bevölkerung im Jahr 2000 
auf rund 50 Prozent im Jahr 2019. Es bestehen jedoch weiterhin beträchtliche 
regionale Unterschiede mit einer Zugangsquote von über 75 Prozent in städti-
schen Gebieten und rund 40 Prozent in ländlichen Gebieten (WHO/UNICEF 
Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene).
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Nach derzeitigen Prognosen wird sich die Wasserversorgungssituation in 
Uganda insbesondere durch den Klimawandel und durch Verschmutzung der 
Wasserressourcen absehbar verschärfen. Zudem wird für die nächsten Dekaden 
von einer steigenden Nachfrage nach Trinkwasser entsprechend der demografi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklung Ugandas und damit von einem erhebli-
chen Investitionsbedarf in Wasserinfrastruktur ausgegangen.
Weitere Informationen stellt die Weltbank in ihrem Klimaportal bereit (https://c
limateknowledgeportal.worldbank.org, in englischer Sprache).

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.
Die Zielsetzungen der geförderten Maßnahmen ergeben sich in der Regel aus 
dem jeweiligen Maßnahmentitel, worauf verwiesen wird. Des Weiteren enthält 
die deutsche Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official 
Development Assistance – ODA) an den Entwicklungsausschuss der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (bis 2017: https://stat
s.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1; seit 2018: https://stats.oecd.org/Inde
x.aspx?DataSetCode=CRS1_GREQ) zusätzliche Informationen zum Zweck 
und zur Zielsetzung der jeweiligen Vorhaben. Die ODA-Daten liegen bis ein-
schließlich 2019 vor. Eine darüber hinausgehende systematische Erfassung 
bzgl. „Ober- und Unterzielsetzung“ für die Vorhaben zivilgesellschaftlicher 
Organisationen (private Träger, Sozialstrukturträger, politischer Stiftungen, Kir-
chen) erfolgt nicht, so dass in diesen Fällen keine entsprechende Darstellung im 
Detail erfolgt.
Hinsichtlich der Angabe der Projektnummer der Vorhaben wird auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung zur Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16828 verwiesen.

3. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Ernährungs-
situation der Bevölkerung in der Republik Uganda, und wenn ja, welche?

4. Wie wird sich nach Einschätzung bzw. Bewertung der Bundesregierung, 
unter Berücksichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusam-
menarbeit und den damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen 
(Theorie des Wandels), die Ernährungssituation in der Republik Uganda 
bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender demographischer 
Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 3 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Trotz Verbesserungen in den letzten zwei Jahrzehnten ist nach Bewertung des 
Welthunger-Index 2019 die Ernährungssituation in Uganda als „ernst“ einzu-
stufen. Ein Problem stellt insbesondere die Mangelernährung von Kindern dar, 
die insbesondere in den westlichen und östlichen Grenz-Distrikten des Landes 
stark ausgeprägt ist.
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Ursächlich für die Ernährungsunsicherheit sind u. a. die Auswirkung des Kli-
mawandels einhergehend mit einer Zunahme von extremen Wetterereignissen, 
das Bevölkerungswachstum sowie die unzureichende landwirtschaftliche Pro-
duktivität. Zudem schreitet die Entwaldung (ca. 200.000 Hektar pro Jahr) und 
Degradierung der Böden weiter voran, was ebenfalls negative Auswirkungen 
auf die landwirtschaftliche Produktion und somit auf die Ernährungssituation 
hat.
Die Ernährungssituation in Uganda wird sich in den nächsten Dekaden bei 
gleichbleibender demographischer Entwicklung voraussichtlich verschärfen.

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staat-
lichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projekt-
nummer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unter-
zielsetzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüs-
seln)?

Es wird auf die Anlage 2 verwiesen und im Übrigen auf die Hinweise in der 
Antwort zu Frage 2c.

5. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Energieversor-
gung der Bevölkerung sowie die Energieversorgung der Wirtschaft in der 
Republik Uganda, und wenn ja, welche?

6. Wie wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berücksich-
tigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und den 
damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wandels), 
die Energieversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Repu-
blik Uganda bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender 
demographischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung bzw. Bewertung 
der Bundesregierung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 5 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.
Trotz signifikanter Fortschritte in den letzten Jahren sind nach Schätzungen der 
United States Agency for International Development nur rund 25 Prozent der 
ugandischen Haushalte an das Stromnetz angeschlossen. Die Elektrifizierungs-
rate im ländlichen Raum ist mit 13 Prozent noch deutlich niedriger. Der Pro-
Kopf-Verbrauch in Uganda ist mit rund 100 Kilowattstunden einer der niedrigs-
ten Energieverbräuche der Welt.
Rund 90 Prozent der Haushalte, insbesondere in ländlichen Gebieten, sind wei-
terhin auf traditionelle Energieträger wie Biomasse angewiesen. Besonders die 
Übernutzung von Waldgebieten für die Verwendung von Brennholz und Holz-
kohle zum Kochen ist problematisch. Zusätzlich stellen eher hohe Stromver-
brauchskosten, mangelhafte Stromqualität sowie häufige lokale Stromausfälle 
ein Entwicklungshemmnis für Haushalte und Unternehmen dar.
Im Moment verfügt Uganda über eine installierte Erzeugungsleistung von rund 
1100 Megawatt, davon über 90 Prozent als Wasserkraft. Weitere rund 700 Me-
gawatt befinden sich im Bau oder kurz vor der Fertigstellung. Kurzfristig ist 
mit einem Überangebot an elektrischer Energie in Uganda zu rechnen bis ent-
sprechende Überlandleitungen und Stromanschlüsse zur Verfügung gestellt 
werden können. Die ugandische Regierung versucht unter anderem die Indus-
trialisierung des Landes voran zu treiben, dies hätte in Kombination mit der de-
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mographischen Entwicklung auch einen deutlich höheren Energiebedarf zur 
Folge.

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staat-
lichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projekt-
nummer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unter-
zielsetzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüs-
seln)?

Es wird auf die Anlage 3 verwiesen.
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